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Die Senatorin für Kinder und Bildung   Freie Hansestadt Bremen Die Senatorin für Kinder und Bildung · Rembertiring 8-12 · 28195 Bremen   An die Grundschulen im Lande Bremen          Auskunft erteilt: Nikola Schroth Zimmer  311 Tel. 0421 361-16288 Fax 0421 496-16288 E-Mail: nikola.schroth @bildung.bremen.de Datum und Zeichen Ihres Schreibens  Mein Zeichen (bitte bei Antwort angeben) 21-1 Bremen, den 10.11.2017 Informationsschreiben Nr.158/2017       Verwendung des Formulars „LEB Halbjahr Klasse 4 mit LRS“   Sehr geehrte Damen und Herren,  Grundsätzlich ist es in den Lernentwicklungsberichten der Grundschulen nicht mehr zulässig, besondere Förderbedarfe auszuweisen.  Eine Ausnahme ergibt sich zum Halbjahr der 4. Jahrgangsstufe:  Um eine Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern mit einer diagnostizierten Lese-Recht-schreibschwäche (LRS) im Übergangsverfahren auszuschließen, gibt es in diesem besonderen Fall zum Halbjahr der Klasse 4 die Möglichkeit, den LRS-Förderbedarf bei der Feststellung, ob die Leistungen „über Regelstandard“ liegen, zu berücksichtigen. Dies gilt jedoch nur unter be-stimmten Voraussetzungen, auf die ich hier noch einmal hinweisen möchte.  In der „Verordnung über die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in öffentliche allgemein-bildende Schulen“ heißt es in § 10 Abs. 5, Satz 3: „Bei dieser Bewertung sind vorhandene Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben mit Aus-wirkung auf das Erreichen der Anforderungen im Fach Deutsch zu berücksichtigen, wenn eine entsprechende Diagnostik des Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentrums (oder des 



Schulpsychologischen Dienstes Bremerhaven) vorliegt, die zum Zeitpunkt der Zeugniskonfe-renz am Ende des ersten Halbjahres der 4. Klasse nicht älter als 18 Monate ist, und eine ge-zielte Förderung mindestens vom zweiten Halbjahr der 3. Klasse an dokumentiert ist.“  Nur wenn diese Vorrausetzungen zutreffen, ist das Formular „LEB Halbjahr Klasse 4 mit LRS“ zu verwenden.  Mit freundlichen Grüßen im Auftrag  gez. Nikola Schroth 


